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Verpflichtende Antigen-Selbsttestung zu Hause – Informationen für Schülerinnen und 

Schüler, Eltern/ Erziehungsberechtigte und Ausbildungsbetriebe 

 
 
 
 

Liebe Eltern, 

liebe Ausbildende, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in Zeiten der Corona-Pandemie ist es die Aufgabe aller, dafür zu sorgen, dass Schule ein möglichst 

sicherer Ort bleibt. Der regelmäßige und flächendeckende Einsatz von »Laienselbsttests« sichert 

Präsenzunterricht weiter ab. Gemeinsam mit den übrigen Infektionsschutzmaßnahmen spannt sich 

damit ein Sicherheitsnetz. Der Selbsttest kann durch seine Schnelligkeit und die einfache 

Durchführung einen weiteren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten.  

 

Nach den Osterferien gilt deshalb 

 

 Der Unterricht beginnt am 12.04.2021 im Szenario B-Wechselunterricht 

 Alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht sowie alle Beschäftigten in Schule 

testen sich in der Regel zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause, sofern 

ausreichend Test-Kits zur Verfügung stehen. 

 Es besteht eine Testpflicht, die in der Landesverordnung festgelegt wird. 

 Getestet wird nur an Präsenztagen vor Unterrichtsbeginn. Personen im Homeoffice bzw. im 

Distanzlernen nehmen nicht an den Testungen teil. 
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Vorgehen Selbsttest 

 

 In der 15. Woche wird der erste Selbsttest in der Schule stattfinden, sofern Sie bisher keine 

Selbsttest-Kits ausgehändigt bekommen haben. Danach bekommen Sie jeweils ein Test-Kit 

für die Anwendung in eigener Verantwortung ausgehändigt. Dieser Test ist dann am 

Morgen des jeweils festgelegten Testtags (s. u.) zu Hause anzuwenden.  

 Die Testkassette bringen Sie bitte am festgelegten Testtag als Nachweis der 

Testdurchführung mit zur Schule.  

 In den Vollzeitschulformen (Berufliches Gymnasium, Technikerschule, Fachoberschule, 

einjährige Berufsfachschule, Berufseinstiegsschule) finden die Testungen in der Regel 

immer montags und mittwochs statt – je nach gewähltem Wechselmodell auch dienstags 

oder donnerstags.  

 In der Berufsschule finden die Testungen in der Regel jeweils einmal in der Woche vor 

Beginn des Schultags statt. 

 Die Schülerinnen und Schüler nehmen am letzten Schultag der jeweiligen Unterrichtswoche 

ein neues Test-Kit (sofern in ausreichender Anzahl verfügbar) für den nächsten 

Unterrichtstag der Folgewoche mit nach Hause. Dieser Test ist vor Beginn des Unterrichts 

in der Folgewoche in eigener Verantwortung durchzuführen!   

 Sollte im Ausnahmefall zu Hause keine Testung erfolgt sein, testet sich der Schüler bzw. 

die Schülerin in der Schule selbst vor Unterrichtsbeginn 

  

Rathausstarße: R 003 

Von-Thünen-Straße S004 

 

 Bitte wenden Sie die Tests unbedingt nach Gebrauchsanleitung an!! 

 
Videoanleitung (kann leicht abweichen von der Gebrauchsanleitung des jeweiligen Tests): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DBpKMWFje5M 
 

  

 

Verweigerung von Tests/ positives Testergebnis 

 

 Schülerinnen und Schüler, die eine Testung verweigern, können nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen. Sie nehmen auch nicht am Online-Unterricht teil und erhalten Materialien für die 

https://www.youtube.com/watch?v=DBpKMWFje5M
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Arbeit zu Hause. Die Aufgaben sind mit Fristsetzung im Aufgabenmodul des Iserv 

hochzuladen. 

Die Unterrichtsinhalte müssen eigenständig erarbeitet werden und es besteht die 

Verpflichtung zur Teilnahme an Klassenarbeiten/Klausuren. 

 Bei Auszubildenden, die die Testung verweigern, werden die Ausbildungsbetriebe 

informiert. 

 Bei einem positiven Testergebnis darf die Schule nicht besucht werden. Die Schule ist über 

das positive Testergebnis umgehend zu benachrichtigen. Das zuständige Gesundheitsamt 

wird nach Eingang der Benachrichtigung von der Schule über das vorliegende positive 

Testergebnis informiert. Zur Überprüfung des Ergebnisses muss unverzüglich Kontakt zu 

einem Arzt oder einem Testzentrum aufgenommen werden. Bis zur endgültigen Klärung 

durch einen PCR-Test darf die Wohnung nicht verlassen (Ausnahme: Besuch des Arztes 

bzw. Testzentrums) und auch kein Besuch von Personen aus anderen Haushalten 

empfangen werden. 

 

 

T. Diepholz-Seeger 

Schulleiter 

 


